
caritas
Caritasverband
für die Diözese
Münster e.V.

1

Stabsstelle Wirtschaftliche Bera-
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Datum. 24.06.2020

Hinweise zur Senkung der Umsatzsteuer in der Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020

Für die Zeit vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 wird der Regelsteuersatz der Umsatz-
steuer von 19 % auf 16 % und der ermäßigte Steuersatz von 7% auf 5 % gesenkt. Da die
caritativen Verbände und Einrichtungen überwiegend umsatzsteuerfreie Leistungen erbrin-
gen, können sie die ihnen von anderen Unternehmern in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer i.d.R. nicht als Vorsteuer abziehen. Die Umsatzsteuersenkung kann daher, anders
als bei gewerblichen Unternehmern, eine Kostenentlastung darstellen.

Im folgenden geben wir Antworten auf in diesem Zusammenhang häufig gestellte Fragen.

1. Für welche Umsätze gelten die neuen Steuersätze?
Entscheidend für die Anwendung der neuen, niedrigeren Steuersätze ist, dass der Zeit-
punkt der Lieferung oder des Leistungsbezuges nach dem 30.06.2020 und vor dem
01.01.2021 liegt. Auf den Zeitpunkt der Bestellung, der Auftragsvergabe, der Rechnungs-
stellung oder der Zahlung des Rechnungsbetrags kommt es nicht an.

Für die Bestimmung des Zeitpunktes der Lieferung kommt es darauf an, wann dem Ver-
band die Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand (Fahrzeug, Mobiliar) ver-
schafft wurde.

Bei sonstigen Leistungen (Werk- oder Dienstverträgen) wird umsatzsteuerlich auf das
Ende der Leistung abgestellt. Wird z.B. eine Beratungsleistung nach dem 30.06.2020 und
bis zum 31.12.2020 erbracht, d.h. abgeschlossen, wird sie mit 16 % versteuert.

Hinweis: Es kann daher wirtschaftlich sinnvoll sein, mit dem Leistungserbringer (z.B. ei-
nem externen Berater) Teilleistungen zu vereinbaren, die bis zum 31.12.2020 erbracht und
abgerechnet werden, sodass der Steuersatz von 16% zur Anwendung kommt.

2. Wie wirken sich die Steuersatzänderungen auf die vereinbarten Preise aus?
Ob der leistende Unternehmer (z.B. der Lieferant) oder der Verband als Empfänger der
Leistung durch die Steuersatzänderung wirtschaftlich entlastet wird, hängt davon ab, wel-
che vertraglichen Vereinbarungen getroffen worden sind. Wurde vertraglich ein Brutto-
preis vereinbart, ist dieser zu zahlen und somit erhält der leistende Unternehmer die Ent-
lastung, da die Umsatzsteuer in dem vereinbarten Preis enthalten ist. Eine Ausnahme be-
steht allerdings dann, wenn der zugrundeliegende Vertrag vor dem 01.03.2020 geschlos-
sen worden ist. In diesem Fall kann der Leistungsempfänger möglicherweise einen An-
spruch auf Ausgleich der Steuerentlastung haben (§ 29 Abs. 2 UStG).
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Ist hingegen im Vertrag ein Nettopreis vereinbart, kommt der Verband in den Genuss der
Steuerentlastung (Beispielformulierung im Vertrag: Das Netto-Entgelt erhöht sich um die
im Zeitpunkt der Lieferung gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.).

3. Was ist bei Baumaßnahmen zu beachten?
Umsatzsteuerlich bestehen Baumaßnahmen i.d.R. aus einer Vielzahl von Werklieferun-
gen. Werklieferungen sind umsatzsteuerlich dann ausgeführt, wenn dem Bauherrn die
Verfügungsmacht an dem erstellten Werk verschafft worden ist. Dies ist regelmäßig mit
der Übergabe und Abnahme des Werkes anzunehmen. Wenn keine besonderen Formvor-
schriften vereinbart worden sind, ist die Abnahme an keine Form gebunden, sie kann auch
durch stillschweigendes Handeln erfolgen, z.B. durch Einzug in das Gebäude. Eine baube-
hördliche Abnahme ist nicht erforderlich, ebenso schließen geringfügige fehlende Restar-
beiten eine Abnahme nicht aus.

Caritative Verbände und Einrichtungen sollten daher versuchen, die Abnahme eines Ge-
bäudes/einer Baumaßnahme in der Zeit vom 01.07. bis 31.12.2020 vorzunehmen, damit
der Steuersatz von 16 % zur Anwendung kommt. Allerdings sollten die zivilrechtlichen Fol-
gen einer Abnahme bedacht werden. So könnte eine voreilige Abnahme dazu führen, dass
eventuelle Baumängel nicht erkannt werden. Außerdem ist zu beachten, dass mit Ab-
nahme des Werkes die Gewährleistungsfrist beginnt.

Ist die Abnahme der gesamten Baumaßnahme nicht möglich, sollte angestrebt werden,
mit den ausführenden Unternehmen abnahmefähige Teilleistungen zu vereinbaren. Teil-
leistungen sind wirtschaftlich abgrenzbare Teile einer einheitlichen Werklieferung, für die
das Entgelt gesondert vereinbart und abgerechnet wird und die statt der Gesamtleistung
geschuldet werden.

Beispiele:
§ Bei Errichtung mehrerer Häuser durch einen Bauunternehmer kann für jedes Haus eine ge-

sonderte Abnahme und Abrechnung vereinbart werden.
§ Erdarbeiten, Außenputzarbeiten, Zimmerarbeiten und Dachdeckerarbeiten können jeweils

als Teilleistung vereinbart werden.
§ Innenputz- und Malerarbeiten können nach Wohnungen oder Geschossen eines Gebäudes

aufgeteilt werden.

Die Finanzverwaltung kann bei Prüfungen zur Beurteilung der Frage, ob Teilleistungen
vorliegen, auf den jeweiligen Werkvertrag, das Leistungsverzeichnis, die Bauakte, Stun-
denlohnzettel oder Besprechungsprotokolle zurückgreifen.

4. Was ist bei Dauerleistungen (z.B. Miet- oder Leasingverträgen, Wartungsverträ
    gen) zu beachten?
Dauerleistungen gelten im umsatzsteuerlichen Sinne an dem Tag ausgeführt, an dem der
vereinbarte Leistungszeitraum endet.

Beispiel: Ein Wartungsvertrag wird für die Zeit vom 1.10.2019 bis zum 30.09.2020 abgeschlos-
sen und in einem Betrag abgerechnet. Das Entgelt unterliegt dem Steuersatz von 16 %, unab-
hängig davon, wann es gezahlt wird.

Bei Miet- und Leasingverträgen wird in der Regel nicht für den gesamten Leistungszeit-
raum, sondern i.d.R. für Monate abgerechnet, so dass Teilleistungen vorliegen. Die
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Mietzahlungen bzw. die Leasingraten unterliegen daher ab dem 01.07.2020 bis zum
31.12.2020 dem neuen Regelsteuersatz von 16 %.

Mit diesem Vermerk kann der Unterzeichner nur grundlegende und allgemeine Informatio-
nen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuersenkung geben. Zur Klärung etwaiger Zwei-
felsfragen sollte Rücksprache mit einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer genommen
werden.

gez. Ludger Otte


